
Verkaufs- und Lieferbedingungen:
der Fa. KLINGER Gebetsroither GmbH & Co KG, technischer Großhandel

1. Allgemeines: Die vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für	
alle Geschäfte der Firma KLINGER Gebetsroither. Diese Verkaufs- und Liefer-
bedingungen sind sohin wesentlicher Bestandteil jedes Vertrages. Abände-
rungen in einzelnen Punkten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
Insoweit die Firma KLINGER Gebetsroither Konsumentengeschäfte tätigt, gel-
ten diese Geschäftsbedingungen nur insoweit, als sie nicht zwingende Bestim-
mungen des Konsumentenschutzgesetzes gegen sich haben.
Verträge mit der Firma KLINGER G ebetsroither kommen grundsätzlich erst	
durch die schriftliche Bestätigung des Auftrages durch die Firma KLINGER	
Gebetsroither zustande. Diese schriftliche Bestätigung entfällt, wenn die Firma	
KLINGER Gebetsroither binnen 30 Tagen ab Auftragseingang die Ware bereits	
ausgeliefert hat. Der Besteller ist sohin an seinen Auftrag auch vor der schriftli-
chen Auftragsbestätigung durch 30 Tage gebunden. Bei Bestellung von	
Sonderanfertigungen ist jeder R ücktritt des Bestellers ausgeschlossen. Die	
Angebote sind hinsichtlich Menge und Lieferung freibleibend. Zwischenverkauf	
bleibt vorbehalten. Falls I mport- oder Exportlizenz oder Devisengenehmigung	
oder eine ähnliche Genehmigung für die Ausführung des Vertrages erforderlich	
ist, so muss die Partei, die für die Beschaffung verantwortlich ist, alle Anstren-
gungen unternehmen, um die erforderlichen L izenzen oder G enehmigungen 
rechtzeitig zu erhalten. E in Schadenersatzanspruch aus dem G runde nicht 
rechtzeitiger Beschaffung derartiger G enehmigungen kann gegen die Firma 
KLINGER Gebetsroither keinesfalls geltend gemacht werden.
Offensichtliche Fehler bei Erstellung des Anbots, der schriftlichen Auftragsbestä-
tigung oder bei der Abrechnung und R echnungslegung binden die Firma 
KLINGER Gebetsroither nicht.
Allfällige E inkaufsbedingungen der G eschäftspartner der Fa. KLINGER 
Gebetsroither entfalten nur dann Rechtswirksamkeit, wenn diese von der Fa. 
KLINGER Gebetsroither schriftlich anerkannt werden.
Die L agerung des im E igentum befindlichen Press- und Stanzwerkzeuges	
erfolgt auf alleiniges Risiko und Gefahr des Bestellers und die Firma KLINGER	
Gebetsroither haftet für keinerlei Schäden, welche an Press- und Stanzwerk-
zeugen im Zuge der E inlagerung entstanden sind. Anfallende Kosten der 
Einlagerung sind vom Besteller zu tragen. Branchenüblich behalten wir uns eine 
Mehr oder Minderlieferung von 10 % vor.

2. Preise: Wenn im E inzelnen nichts anderes vereinbart ist, gilt als Art der 
Erfüllung ab Werk vereinbart. Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart 
wird, ab Werk der Verkäuferin ohne jede Verpackung und Verladung. Die Gefahr 
geht daher in E rmangelung anderer Vereinbarungen bei Übergabe an den 
Frachtführer auf den Käufer über.
Es gelten ausschließlich die im Angebot und in der Auftragsbestätigung ange-
führten Preise. Diese sind Nettopreise bzw. ohne MWST.
Die Preise sind freibleibend und Europreise bzw. anderslautende Währung. Die	
Preise fußen auf den Kosten im Zeitpunkt der Preisangabe. Sollten die Preise	
zwischen Bestellung und Lieferung eine Erhöhung erfahren haben, (z. B. durch	
Änderung der Frachtkosten oder Mehrwertsteuer) so ist die Firma KLINGER	
Gebetsroither berechtigt, nach entsprechendem N achweis dieser E rhöhung 
dieselbe zu L asten des Käufers zu fakturieren. Bei Vertragsabschluss mit	
Offenlassung der Preise wird als vereinbarter Preis der am Tage der Lieferung	
geltende Verkaufspreis berechnet. Anfallende Transportkosten trägt der 
Besteller.
Alle Nebenkosten des Vertrages gehen ebenfalls zu Lasten des Bestellers. Für 
frachtfrei verkaufte Waren übernimmt die Firma KLINGER G ebetsroither die	
Frachtkosten, nicht jedoch das Transportrisiko. Auf Wunsch kann eine 
Transportversicherung abgeschlossen werden, die Kosten derselben trägt 
jedoch der Käufer. Angaben über Lieferfristen und Lieferzeiten sind als annä-
hernd und unverbindlich anzusehen, insbesondere gerät die Lieferfirma durch 
Überschreitung der zugesagten Lieferzeit nicht in Verzug.
Bei Geschäften in fremder Währung gehen bei Änderung der Währungsparität	
nach Vertragsabschluss alle Kursdifferenzen zu G unsten oder zu L asten des	
Käufers.
Annahmeverzug des Käufers berechtigt die Firma KLINGER Gebetsroither auch 
ohne N achfristsetzung zur G eltendmachung von Schadenersatzansprüchen	
wegen Nichterfüllung des Vertrages oder aber zum Vertragsrücktritt.

3. Verpackung: Es gelten ausschließlich die im Angebot bzw. in der Auftrags-
bestätigung genannten Bedingungen wobei sich der Käufer bzw. Besteller zur	
Tragung eines Verpackungskostenbeitrages verpflichtet. Besondere Ver-
packungswünsche hat der Besteller dem Verkäufer binnen einer angemessenen 
Frist vor Ablieferung bekanntzugeben. Alle dadurch entstehende Kosten trägt 
der Besteller.

4. Zahlungsbedingungen: Soferne nicht schriftlich etwas anderes vereinbart	
wurde, ist Zahlung 10 Tage nach Fakturendatum unter Abzug von 2% Skonto zu 
leisten oder aber Zahlung binnen 30 Tagen ab Fakturendatum netto ohne Abzug 
jeglichen Skontos. Alle Zahlungen haben bar, spesen- und abzugsfrei geleistet	
zu werden. Für den Fall des Verzuges bei der Zahlung verpflichtet sich der	
Abnehmer auch ohne Nachweis einer tatsächlichen Zinsbelastung seitens der	
Firma KLINGER Gebetsroither an diese 12% Verzugszinsen ab dem 31. Tag	
nach Fakturendatum bzw. ab einem anderen, gesondert vereinbarten Tage der	
Fälligkeit zu leisten.
Wechsel und Scheck werden nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung	
und nur zahlungshalber, nicht an Erfüllungs Statt angenommen. Alle Einziehungs- 
und Diskontspesen gehen zu L asten des Käufers, ebenso die Kosten einer 
außergerichtlichen oder/und gerichtlichen Einbringlichmachung.
Die Firma KLINGER Gebetsroither ist grundsätzlich nicht verpflichtet, andere	
Zahlungen als Barzahlungen entgegenzunehmen.
Es wird ausdrücklich vereinbart, dass der L eistungsempfänger der Firma 
KLINGER G ebetsroither keine G egenforderungen aufrechnungsweise entge-
genhalten darf, es sei denn, diese sind durch rechtskräftiges Urteil eines öster-
reichischen Gerichtes bereits festgestellt. Den Ansprüchen der Firma KLINGER 
Gebetsroither gegenüber kann der Besteller ein Zurückbehaltungsrecht sowie 
die Einrede des nicht ordnungsgemäß erfüllten Vertrages oder des mangelhaft 
erfüllten Vertrages nicht geltend machen. Bei Verschlechterung der Vermögens-

lage des Kunden, Veränderung seiner R echtsform oder R echtslage, 
Zahlungseinstellung, Ergebnislosigkeit der Exekutionsführung, Nichteinhaltung 
der Zahlungsbedingungen sowie der Eröffnung des Ausgleiches/oder Konkurs-
verfahrens oder Vorliegen sonstiger Umstände, die die Kreditwürdigkeit des 
Käufers mindern, ist die Firma KLINGER G ebetsroither nach eigener Wahl 
berechtigt, die noch nicht bezahlte Ware zurückzunehmen, eine geeignete 
Sicherstellung zu verlangen, den Kaufvertrag in einen Kommissionsvertrag 
umzuwandeln, oder vom Kaufvertrag zurückzutreten.
In diesem Fall ist die Firma KLINGER Gebetsroither berechtigt, 10% des verein-
barten Kaufpreises als eine nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegen-
de Konventionalstrafe zu verlangen.

5. Gewährleistung und Schadenersatz: Die Firma KLINGER G ebetsroither 
leistet für die von ihr gelieferten Waren bzw. von ihr erbrachten L eistungen 
Gewähr, wobei jedoch die Dauer der Gewährleistung ungeachtet des Umstandes, 
ob es sich um bewegliche oder unbewegliche Sachen handelt, für 3 Monate 
vereinbart wird. Bei Dichtungen   wird für eingesetztes Fremdmaterial keine 
Gewähr geleistet.
Mängelrügen sind bei sonstigem Verlust des G ewährleistungsanspruches 
schriftlich und unverzüglich binnen 3 Tagen nach Wareneingang geltend   zu 
machen.
Bei Vorliegen von Mängeln, für die die Firma KLINGER Gebetsroither Gewähr	
leistet, wird die Firma KLINGER Gebetsroither nach ihrer Wahl entweder Ersatz	
leisten, Verbesserung durchführen, oder den Kaufpreis mindern. Für den Fall,	
dass die Firma KLINGER G ebetsroither ihre G ewährleistungsverpflichtung 
durch Verbesserung oder E rsatzlieferung leistet, hat der Abnehmer für Ver-
schleißteile Ersatz zu leisten, ebenso für die Kosten des Transportes.
Ersetzte Teile fallen wieder in das Eigentum der Firma zurück. Der Besteller hat	
uns zur Vornahme aller notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatz-
lieferungen ausreichende Zeit zu geben. Eine Verlängerung der Gewährleistungs-
frist tritt wegen einer Mängelbehebung nicht ein.
Ein Wandlungsanspruch des Käufers wird ausgeschlossen. Die Erhebung einer	
Gewährleistungseinrede berechtigt den Käufer nicht, den Kaufpreis ganz oder	
teilweise zurückzuhalten. Voraussetzung für die Erbringung der Gewährleistung	
durch die Firma KLINGER Gebetsroither ist daher die vollständige Zahlung sei-
tens des Abnehmers.
Ansprüche auf Schadenersatz oder Rücktritt vom Vertrag, die aufgrund eines 
mangelhaft gelieferten Gutes entstehen könnten, werden einvernehmlich ausge-
schlossen, wenn diese Schäden nicht durch Vorsatz der Firma KLINGER 
Gebetsroither herbeigeführt werden. Insbesondere sind jegliche Folgeschäden 
ausgeschlossen, die durch einen Mangel am gelieferten G ut an anderen 
Wirtschaftsgütern oder im Vermögen des Käufers entstehen können.
Gemäß § 9 des Produkthaftungsgesetzes wird die Haftung für Schäden, die	
durch den Produktfehler an Sachen verursacht werden, gegenüber Unternehmern 
ausdrücklich ausgeschlossen.
Die Firma Klinger G ebetsroither haftet nicht für die Funktion einer nach 
Kundenwünschen speziell angefertigten Ware.

6. Warenrücknahme: Ordnungsgemäß bestellte und gelieferte Ware wird nicht	
zurückgenommen. Wird eine Rückgabe der gelieferten Ware jedoch vereinbart,	
so gehen Lager-, Transport- und sonstige Kosten, die aus der Rücknahme ent-
stehen, zu Lasten des Bestellers. Für die Überprüfung des Gegenstandes sowie 
die damit verbundenen Aufwendungen werden mindestens 15% des N etto-
warenwertes berechnet. Der prozentuale Kostensatz wird im übrigen nach dem 
Zustand des beim Lieferer eintreffenden Gegenstandes berechnet.

7. Eigentumsvorbehalt: Bis zur völligen Bezahlung, wobei Zahlungen per	
Wechsel und Scheck erst bei Einlösung als Erfüllung angesehen werden, blei-
ben die gelieferten Waren E igentum der Firma KLINGER G ebetsroither. E ine 
Verpfändung oder Sicherungsübereignung der unter E igentumsvorbehalt ste-
henden Waren ist dem Abnehmer untersagt. Pfändungen hat der Käufer der	
Firma KLINGER Gebetsroither unverzüglich mitzuteilen, wobei jedoch die dabei 
erzielten Erlöse und Außenstände anstelle der Ware in das Eigentum der Firma
KLINGER Gebetsroither übergehen und die Einnahmen hieraus zur Deckung der 
Verpflichtungen an die Firma KLINGER Gebetsroither verwendet werden müs-
sen.
Der Käufer ist verpflichtet, die Forderung, die ihm gegen seinen Kunden zusteht, 
an die Firma KLINGER Gebetsroither in rechtswirksamer Form abzutreten.
Insbesondere ist der Drittschuldner durch den Käufer zu verständigen.
Die Veräußerungen im normalen Geschäftsbetrieb des Käufers sind gestattet.
Für im Ablauf des Geschäftsbetriebes vom Käufer veräußerte derartige Ware 
tritt die Forderung an den Drittkäufer. Das E igentum der Firma KLINGER 
Gebetsroither an gelieferten Waren bleibt auch während der Be- und Verarbei-
tung und nach Fertigstellung des durch die Verarbeitung entstehenden 
Endproduktes bestehen.
Der Käufer darf die erhaltende Ware nur im ordentlichen Geschäftsablauf bear-
beiten und nimmt insoweit die Bearbeitung für die Firma KLINGER Gebetsroither 
vor. Während der Verarbeitung setzt sich das Eigentumsrecht der Firma
KLINGER G ebetsroither an den Teilen und am E ndprodukt fort. Die Firma 
KLINGER Gebetsroither erwirbt einen Miteigentumsanteil an dem Fertigprodukt, 
der sich nach dem Verhältnis des Wertes der gelieferten Waren (Vorbehaltsware)	
zum Wert des Fertigfabrikates bestimmt.

8. Gerichtsstand: Erfüllungsort und Gerichtsstand für die Verpflichtungen bei-
der Teile ist ausschließlich Wels. Diese Vereinbarung der Zuständigkeit gilt auch 
für die Ansprüche aus Wechsel und Scheck. Für Verträge mit ausländischen 
Bestellern gilt österreichisches Sachrecht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts-
übereinkommens (BGBI. 1988/96) wird ausgeschlossen.

Gültig ab 1. 7. 2009
(Alle vorherigen Vereinbarungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit)




